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Norm

AVG §56;

NAG 2005 §19 Abs1;

NAG 2005 §24 Abs4 idF 2011/I/038;

NAG 2005 §26 idF 2011/I/038;

NAG 2005 §41a Abs9;

NAG 2005 §44a Abs2 idF 2011/I/038;

VwGG §42 Abs2 Z1;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Gemäß § 44a Abs. 2 NAG 2005 idF 2011/I/038 sind in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder § 26 legcit gestellte

Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ua nach § 41a Abs. 9 NAG 2005 unzulässig. Damit wird ein Wechsel ua von

einem Aufenthaltstitel "Studierender" zu einem "humanitären" Aufenthaltstitel unzulässig. Dabei handelt es sich nicht

um eine im Zeitpunkt der Antragstellung bestehende Formalvoraussetzung (wie etwa nach § 19 Abs. 1 NAG 2005),

sondern um die Zulässigkeit der Erteilung eines solchen Titels im Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung. Aus

diesem Grund ist es nicht von Relevanz, wann der Fremde seinen Antrag modiCziert hat.Gemäß Paragraph 44 a,

Absatz 2, NAG 2005 in der Fassung 2011/I/038 sind in einem Verfahren gemäß Paragraph 24, Absatz 4, oder Paragraph

26, legcit gestellte Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ua nach Paragraph 41 a, Absatz 9, NAG 2005 unzulässig.

Damit wird ein Wechsel ua von einem Aufenthaltstitel "Studierender" zu einem "humanitären" Aufenthaltstitel

unzulässig. Dabei handelt es sich nicht um eine im Zeitpunkt der Antragstellung bestehende Formalvoraussetzung (wie

etwa nach Paragraph 19, Absatz eins, NAG 2005), sondern um die Zulässigkeit der Erteilung eines solchen Titels im

Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung. Aus diesem Grund ist es nicht von Relevanz, wann der Fremde seinen

Antrag modifiziert hat.
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